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mm / zu Nungarn/WIeimb/Malmatien/Mroatien/Mlavonienr ? . König / Wrtz- Aerßog zureich/Mertzog zu Burgund/Meyer/ en / Urain / vnd Mürtemberg / Mraff zu Tyrol vnd Mörtz/ rk. ntbtetenallen vnd jeden Vnsernnachgesetzten Geist - vnd weltlichenObrigkeiten/ Lands-Mitglidern /Lands - Insassen / Vnterthanenvnd Getreuen/wasWürden/Stands/Oon6 >tlon,oderWesens die inVnsermErtzhertzogthumbOesterreichVnter-vnd ob der Ennß seyn/denen dißVnser offe¬nesPatent Zu lesen oder zuhören fürkommet/Vnser Kayser-vnd Landts-Fürstliche Gnadt vnd alles Gutes/vnd geben euch hiemit gnädigstzuvernehmen ; DemnachWir Vns allenthalben / so wohl vonOriem, als Mittag vndOcciäemm sehr gefahrlicheKrieg abermahleingeflochtcnsehen/ deren Außführung vmer andern fürkehrenden vitpolmonen , bevorab auch diese sonderbahre Vorsorgerfordert/daßdie eine Zeithcro in et-welcher Unordnung gestandenePulver-vnd Saliter- Weesens Einrichtungwiedemmbttabilil-r, vnd invoriges Auffnehmen/ mithin auch zu Vn-sers/ vnd deß gemeinenWeesens ersprießlichen Nutzen gebracht werden möge. AlshabenWir zu dem Ende Erstlich Vnsere/ den Sieben¬
zehenden Martij Anno Tausend Sechshundert Ein vnd Neuntzig dißfaüs ergangene gnädigste Patenten hiemit auff ein Neues dergestaltencönkrmlrer, daß vlZore derselben zu Grabungdeß Saliters in vorcrnannt - Vnsern Erß- Hertzogthumb Oesterreich vnter- vnd ob der Ennß fleißige Hand angelegt/ vnd allen denenSaliter -Siedern(so mit disem Vnsermgnädigsten Patent versehen seyn werden )an allenOrthen vnd Enden/gegcn billicherLonccarirungder jenigen/ derenGrundwichet müssenbe¬treuen werden/Zu grabenverstattet/allenandern aber/so dergleichenPatentnicht vorzeigen könen/solches allerdings inbibirrwnd ernstlich verbotten seyn solle. Jedochsollen die jenige/welche Lrasst mehr erwehnt- Vnserer Patenten/ dergleichen Saliter zu grabenberechtiget/je vnd allezeit odiiAirc vnd verbunden seyn/all ihren erzeigendenSaliter allein inVnsereKayserl . Zeug- vnd Müntz- Häusser/ m tpecie auch Vnserm Kayserl. Saliter- vndPulver - Weesens InheNom Johann Entzinger(der in diesem seinen obtragcnden Ambt auffeinNeues ttabillrrvnd bestättiget worden) gegenMich vnd gewöhnlichenPreyß einzulieffern . Hingegen solle Andertens/ beywürcklicher Gon6tcierung verbotten seyn/ von der¬gleichen Pulver vndSaliter ausser Landtsdas geringsteweder öffentlich zu verkauften/ weder heimbltch zu verschwärtzen / allermassen Drittens/ zu Verhütung deften/ Vnsern sam-mentlichenZoll- Manch- vnd Dreyssrgst- oderAuffschlags-Beambten/vndderen Gegenhandlern/ Auffsehern vnd Vber-Reütern/oderwer auffdergleichen Mauth - wie auch an de¬nen Gränitzen bestellt seyn mag/hiemtt gnädigstauch ernstlich anbefohlen wirdet/hierauffgenaue Obsichtzu haben/vndderley außführendePulver- vnd Saliter- Wahren viL kaötihinwegzunehmen/zucon6lc,ren/vnd in ein Vnserigesncchst- gelegenes Zeüg-Hauß einzulieffern . Gebieten hierauff euch obbenanntenallen vnd jeden hiemit gnädigst vnd ernst¬lich/daß ihrdiesemVnsermgnädigstenPatent/vnd mrtsich führendenVerordnungdurchauß gehorsambstnachkommen/ vnddargegen hierwieder im geringsten nichts fürnehmen/noch solches vonandern zuthuen/gestattcn/ als lieb euch ist/ Vnsere schwere Vngnadvnd Straffzu vermeyden/ wie Wir dann nicht vnterlassenwurden/ gestalten Dingennach/auff.

vnd Lebens-Straffgegen sie verfahrenzu lassen . Wornachsich alsomänniglich zurichtenwissenwird. Geben
im Siebenzehenhundert vnd Dritten/ Vnserer Reiche deß Römischenim Sechs vnd
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